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ESSEN & TRINKEN
Das Studentenwerk betreibt Mensa und Cafeteria, welche ab-
wechslungsreiche, schmackhafte und gesunde Speisen, Snacks 
und Kaffeespezialitäten zu günstigen Preisen anbieten. Das An-
gebot orientiert sich an den Empfehlungen der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung.

SPORT
Das Universitätssportzentrum (USP) ist eine zentrale Einrichtung 
der TU Bergakademie Freiberg und organisiert ein vielseitiges und 
qualifiziertes Sport- und Bewegungsangebot für Studierende und 
Mitarbeiter der Universität.

KULTUR
Von den Studententagen bis zum Theaterabend – das Studentenwerk 
unterstützt und fördert kulturelle Angebote für und von Studierenden.

CHANCENGLEICHHEIT

GLEICHSTELLUNG UND FAMILIE 
Die Universität schafft die Voraussetzungen für Chancengleichheit in Stu-
dium, Lehre und Forschung. Im Rahmen der Mitgliedschaft „Familie in der 
Hochschule“ strebt die Technische Universität Freiberg die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für Studium, Arbeit und Leben an.

WOHNEN

WOHNHEIM
Das Studentenwerk bietet in Freiberg über 1.100 Wohnheimplätze in moder-
nen und zentral auf dem Campus gelegenen Wohnanlagen an. Alle Zimmer 
sind möbliert und verfügen über einen Internetanschluss. In den Mietkosten 
sind sämtliche Betriebskosten (Heizung, Strom, TV- & Internetgebühren) ent-
halten, Nachzahlungsaufforderungen entfallen damit. Es empfiehlt sich, früh-
zeitig (ca. 6 Monate) einen Antrag zur Sicherung eines Wohnheimplatzes 
zu stellen.

PRIVATE WOHNUNGSANBIETER
Die Stadt Freiberg zeichnet sich neben kurzen Wegen auch durch ausrei-
chend Wohnraum zu sehr günstigen Mietpreisen aus. Auf der Homepage 
der Universität findet sich eine Linksammlung zu privaten Wohnungsanbie-
tern. Zur Gründung einer WG lohnt es sich, die Aushänge in der Mensa 
zu nutzen.

INFORMATIONSVERANSTALTUNG

+ CAMPUSTAGE
Zweimal jährlich können sich Studieninteressierte und Eltern auf dem 
Tag der offenen Tür über das Studienangebot und die Studienbedin-
gungen an der TU Bergakademie Freiberg informieren und mit Vertre-
tern der Fakultäten, Beratungsstellen und Studierenden ins Gespräch 
kommen.

+ KARRIEREMESSEN
Unsere Studienberatung ist auf zahlreichen Karriere- und Hochschul-
messen deutschlandweit im Einsatz, um über das Studium in Freiberg zu 
informieren.

+ UNI ZUM KENNENLERNEN
Ob im Rahmen der Schüleruniversität, auf der Frühjahrsakademie Mathe-
matik, beim Schülerkolleg Chemie oder im Schülerlabor „Science meets 
School“ – wir bieten zahlreiche Möglichkeiten, die Universität und den 
Wissenschaftsbetrieb an der TU Bergakademie Freiberg näher kennenzu-
lernen.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Für Fragen rund um die Themen Finanzierung, Versicherung und Wohnen 
sowie vielen weiteren organisatorischen Angelegenheiten steht Ihnen das 
Studentenwerk gern zur Verfügung. Für allgemeine Fragen zum Studium ist 
die Zentrale Studienberatung die richtige Anlaufstelle.

STUDENTENWERK FREIBERG
Agricolastraße 14 –16 | 09599 Freiberg
www.studentenwerk-freiberg.de

ZENTRALE STUDIENBERATUNG
Prüferstraße 2, Zimmer 3.405 | 09599 Freiberg
+49 (0)3731 39-3469, -3827
studienberatung@tu-freiberg.de

		  Diese Maßnahme wird mitfinanziert aus Steuermitteln auf Grundlage  
		  des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

		  Stand: Juni 2025. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

#GUTZUWISSEN
Der Rundfunkbeitrag muss monatlich pro Haushalt gezahlt werden, 
wenn keine Befreiung besteht. Eine Befreiung oder Ermäßigung kann 
beim Beitragsservice beantragt werden und greift beispielsweise, 
wenn Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) empfangen werden. Nähere Informationen gibt es unter: 
www.rundfunkbeitrag.de

INKLUSION UND INTEGRATION
Die Einbeziehung aller Menschen unabhängig von Geschlecht, Her-
kunft, Religionszugehörigkeit und individuellen Beeinträchtigungen 
ist im Selbstverständnis der TU Bergakademie Freiberg verankert.

SOZIAL- UND PSYCHOSOZIALBERATUNG
Das Studentenwerk bietet Beratungen zu sozialen und psychosozia-
len Themen aus verschiedenen Lebensbereichen an. Die Angebote 
können von Studierenden kostenfrei, unabhängig und vertraulich ge-
nutzt werden.



BAFÖG
Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) besteht ein Rechts-
anspruch auf Ausbildungsförderung für eine Ausbildung entsprechend der eige-
nen Neigung, Eignung und Leistung. Die finanzielle Förderung erfolgt jeweils 
zur Hälfte als Zuschuss und als unverzinsliches Darlehen. Die Förderungshöhe 
wird jährlich anhand persönlicher Voraussetzungen berechnet. Berechnungs-
faktoren sind dabei beispielsweise das Einkommen der Eltern und die Wohn-
situation Ihres Kindes. Die maximale Förderungshöhe beträgt aktuell 992 € im 
Monat. Fünf Jahre nach Erreichung des ersten Hochschulabschlusses erhält Ihr 
Kind einen individuellen Finanzplan zur Rückzahlung des fälligen Darlehensbe-
trags, welcher auf 10.010 € begrenzt ist. Alle Informationen rund um das BaföG 
erhalten Sie beim Studentenwerk Freiberg. Eine unverbindliche Berechnungs-
hilfe finden Sie unter: bafoeg-rechner.de

STIPENDIEN UND STIFTUNGEN
Die TU Bergakademie Freiberg ist Partner zahlreicher Stipendienprogramme. 
Aktuelle Programme sind unter: tu-freiberg.de/studienfinanzierung aufge-
führt. Stiftungen und Begabtenförderungswerke bieten die Möglichkeit einer 
häufig leistungsbasierten Studienfinanzierung. Eine Übersicht zu deutschland-
weiten Stipendienprogrammen findet sich auf den Webseiten der Deutschen 
Studentenwerke auf: studentenwerke.de

BILDUNGSKREDIT
Mit dem Bildungskredit existiert eine weitere Möglichkeit zur teilweisen oder 
ergänzenden Finanzierung eines Studiums. Ziel ist es, den Lebensunterhalt wäh-
rend der Studienzeit zu sichern oder einen außergewöhnlichen, nicht durch das 
BaföG gedeckten Aufwand zu finanzieren. Hierzu kann ein zinsgünstiger Kredit 
beantragt werden, welcher durch das Bundesverwaltungsamt (BVA) vergeben 
wird. Alle Informationen erhalten Sie unter: bva.bund.de

#GUTZUWISSEN
Studentische Nebentätigkeiten erfreuen sich als weitere Finanzierungs-
möglichkeit im Studium großer Beliebtheit. Bis zu 12.069 € jährlich 
können Studierende steuerfrei dazu verdienen, die kostengünstige 
Familienversicherung bleibt dabei bestehen. Die TU Bergakademie 
Freiberg bietet zahlreiche Stellenangebote für studentische Hilfskräfte. So 
können Studierende neben dem Studium Praxiserfahrungen sammeln und 
gleichzeitig die Haushaltskasse aufstocken.

STUDIENFINANZIERUNG

MIETE, MENSA, MATHESKRIPT 
– WAS KOSTET EIN STUDIUM?
Die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten für einen Studierenden in Freiberg 
belaufen sich auf 650 € bis 800 € monatlich. Damit sind die Ausgaben für 
Wohnen, Essen und Freizeit im Vergleich zu anderen Universitätsstandorten 
deutlich günstiger.

An der Technischen Universität Bergakademie Freiberg gibt es keine 
Studiengebühren. Pro Semester fällt lediglich ein Semesterbeitrag in Höhe von 
derzeit 107 € an.

Zur finanziellen Absicherung des Lebensunterhalts gibt es neben dem BAföG 
weitere Unterstützungsmöglichkeiten, die Studierende in Anspruch nehmen 
können.

vgl. Sozialerhebung des Deutschen Studententwerks www.sozialerhebung.de

DARLEHEN DES STUDENTENWERKES
Die Darlehenskasse hilft Studierenden, die unverschuldet in eine vorüberge-
hende Notlage geraten sind, zahlungsfähig zu bleiben (z.B. bei verspäteten 
BAföG-Zahlungen oder Energiekostenabrechnungen). Das Darlehen beträgt in 
der Regel 400 € und ist spätestens nach neun Monaten zinslos zurückzuzahlen. 
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der:

Sozialberatung des Studentenwerks Freiberg
Petersstraße 5 | 09599 Freiberg
Tel +49 (0)3731 383-202

WOHNGELD
Wenn Ihr Kind keinen Anspruch auf BAföG hat, kann unter bestimmten Vo-
raussetzungen bei der Wohngeldbehörde ein Mietzuschuss in Form von 
Wohngeld beantragt werden. Weitere Fragen beantwortet das:

Wohngeldbehörde Freiberg
Obermarkt 21 | 09599 Freiberg
Tel +49 (0)3731 273-720

VERSICHERUNGEN

KRANKENVERSICHERUNG
Der Nachweis einer gültigen Krankenversicherung ist zur Einschreibung 
und für die Rückmeldung zum neuen Semester notwendig. Für Studierende 
greift in der Regel bis zum 25. Lebensjahr die Möglichkeit der Familienver-
sicherung. Bei geleistetem Wehrdienst oder sozialem Jahr verlängert sich 
die Mitversicherung um die geleistete Dienstzeit. Danach muss eine eigene 
Krankenversicherung abgeschlossen werden. Weitere Informationen finden 
Sie unter: student-kv.de

UNFALLVERSICHERUNG
Eine Versicherung durch die Universität im Rahmen der Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (SGB VII) besteht für alle Unfälle während des Hochschulbetriebes 
sowie auf dem direkten Weg von und zur Hochschule. Im Fall von betriebs-
praktischen Tätigkeiten oder einem Studienaufenthalt im Ausland greift der Ver-
sicherungsschutz der Universität nicht. Hierfür sollte eine private Unfallversiche-
rung abgeschlossen bzw. die private Krankenversicherung erweitert werden. 
Das Studentenwerk Freiberg hat für die von ihm betreuten Studierenden eine 
Freizeitunfallversicherung bei Invalidität (kein Krankenhaustagegeld etc.) abge-
schlossen. Der Versicherungsschutz gilt weltweit, rund um die Uhr und umfasst 
alle Freizeitunfälle.

HAUSRATVERSICHERUNG
Der Abschluss einer Hausratversicherung empfiehlt sich, wenn Ihr Kind wert-
volles Mobiliar besitzt. Es gilt abzuwägen, ob man im Fall eines Schadens 
das nötige Kleingeld für die Anschaffung neuer Einrichtungsgegenstände 
aufbringen kann.

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Eine eigene Privathaftpflichtversicherung ist meist ratsam, wenn Ihr Kind nicht 
mehr im elterlichen Haushalt lebt. Ob eine Rechtsschutzversicherung nötig 
ist, gilt es individuell zu prüfen.

Lernmittel
Kommunikation 
(Telefon, Internet u. a. m.)

Kleidung

Krankenversicherung, Arzt-
kosten, Medikamente

Freizeit, Kultur und Sport

Auto/ÖPNV

Ernährung

Miete einschließlich 
Nebenkoste

#GUTZUWISSEN
Der Anspruch auf Kindergeld bleibt während des Studiums bis zum 25. 
Lebensjahr bestehen, solange die Ernsthaftigkeit der Studientätigkeit 
nachgewiesen werden kann. Das bedeutet beispielsweise, dass der Umfang 
einer Nebentätigkeit 20 Stunden wöchentlich nicht überschreiten darf. Der 
Antrag auf Kindergeld wird durch die Eltern gestellt.


